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Meinen Pflegeeltern 





Geleitwort 

In Kontinentaleuropa läßt sich das Immunitätsrecht als der dem Parlament 
garantierte Genehmigungsvorbehalt bei der Verfolgung, der Verhaftung und 
der freiheitsbeschränkenden Behinderung seiner Abgeordneten auf einen Be-
schluß der Französischen Nationalversammlung vom 26. Juni 1790 zurück-
führen. Eines der wichtigsten Schutzrechte des Parlaments ist also so alt wie 
das Parlament der Neuzeit selbst. Vielfach ist an seinem Fortbestand Kritik 
geübt worden: Es sei ein veraltetes Privileg und im modemen Rechtsstaat 
überflüssig. Diese Auffassung teilt der Verfasser nicht, und er begründet aus-
führlich und überzeugend, warum das Immunitätsrecht als eine zulässige 
Kompetenzverschrankung zwischen Exekutive und Legislative ebenso not-
wendig wie erhaltenswert ist. Das Buch hat seinen Wert nicht nur in den ver-
fassungsgeschichtlichen und dogmatischen Untersuchungen, sondern vor 
allem auch in der Darstellung der Immunitätsaufhebungspraxis des Deutschen 
Bundestages. Gerade insoweit ist es eine Bereicherung der Reihe "Beiträge 
zum Parlamentsrecht" , die auch Handreichungen für die Parlamente des 
Bundes und der Länder geben wollen. 

Ulrich Karpen 





Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung hat im Wintersemester 1990/1991 der Juri-
stischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum als Dissertation vorgelegen. 
Rechtsprechung und Literatur sowie Parlamentsmaterialien sind bis ein-
schließlich Mai 1991 berücksichtigt. 

Für die wissenschaftliche Betreuung bin ich meinem Doktorvater, Herrn 
Prof. Dr. Friedrich E. Schnapp, zu großem Dank verpflichtet. Herrn Prof. 
Dr. Dr. h. c. Knut Ipsen LLD h. c. danke ich für seine Mitberichterstattung. 

Von Herrn Ministerialrat Dr. Gerald Kretschmer, Sekretär des Ausschusses 
für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung des Deutschen Bundesta-
ges, erhielt ich nicht nur wertvolle Anregungen aus der Praxis, sondern auch 
die Gelegenheit, über längere Zeit einen Einblick in die Arbeit des Ausschus-
ses zu nehmen. Ebenso gaben mir dessen Mitarbeiter, Frau Gerti Offermann 
und Herr Werner Güth, viele Auskünfte zur Arbeitsweise des Immunitätsaus-
schusses. Daneben gilt mein Dank denjenigen Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages und des Europäischen Parlaments, die mir Fragen über sie be-
treffende Immunitätsangelegenheiten beantworteten und mir Unterlagen zur 
Verfügung stellten. Informationen aus der Immunitätspraxis einer Verfol-
gungsbehörde vermittelten mir die Herren Oberstaatsanwälte Dieter Irsfeld 
und Peter Iwand von der Staatsanwaltschaft in Bonn. 

Anregungen und Hinweise verdanke ich nicht zuletzt auch meinen leselusti-
gen Freunden, den Rechtsanwälten Thomas Toews und Dr. Hans Gummert, 
dem Historiker Dr. Michael Gante sowie Rechtsreferendar Eugen Eigemann, 
der mich von Anfang an bis zum Erstellen der Druckvorlagen durch die Fähr-
nisse der elektronischen Datenverarbeitung gesteuert hat. 

Der Bundesminister des Innern unterstützte die Veröffentlichung der Arbeit 
durch einen großzügigen Druckkostenzuschuß. Schließlich danke ich der Ge-
sellschaft der Freunde der Ruhr-Universität Bochum für die Auszeichnung mit 
dem Wilhelm-Hollenberg-Universitätspreis. 

Dieses Buch habe ich meinen Pflegeeltern Hella und Kurt-Peter Brandt ge-
widmet, die meine Schwester und mich nach dem frühen Tod unserer Eltern 
in ihre Familie aufgenommen haben. 

Hermann Butzer 
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Aufgabe und Gang der Untersuchung 

"Der ist ja Abgeordneter, dem kann nichts passieren" 

- solche Worte der Mißgunst pflegt mancherorts die Nachricht von einer 
behaupteten strafrechtlichen Verfehlung eines Abgeordneten auszulösen. Die 
kritische Einstellung der meisten Bundesbürger zur Immunität wird durch eine 
repräsentative Umfrage des EMNID-Instituts aus dem Jahre 1978 anläßlich 
des Immunitätsfalls des zu Unrecht der Spionage verdächtigten Abg. Prof 
Dr. Uwe Holtz bestätigt, bei der 63 % der Befragten auf die Frage "Welche 
Meinung haben Sie dazu, daß den Parlamentariern Immunität garantiert ist, 
d. h., daß sie frei von Strafverfolgung und Strafe bleiben?" antworteten: "Ich 
finde das eher nicht richtig " (eher richtig: 34 %, keine Angabe: 3 %) 1. 

Die seit jeher kontroverse Beurteilung der Immunität in der öffentlichen 
Meinung fmdet auch unter den Abgeordneten und in der wissenschaftlichen 
Diskussion ihren Niederschlag. Dabei wird nicht nur die "Existenzberechti-
gung" der Immunität in Frage gestellt - auch Inhalt, Umfang und Grenzen der 
Immunitätsregelungen sind nicht abschließend geklärt und Gegenstand vielfäl-
tiger Meinungsstreite. Insoweit läßt sich die in anderem Zusammenhang ge-
äußerte Bemerkung Adolf Arndts 2, daß alles umstritten ist, und die Dissertati-
onen eine Bibliothek füllen, mit vollem Recht auf das Immunitätsrecht über-
tragen. 

1 Spionageverdacht im Parlament - Die Affäre Holt:., in: EMNlD-Informationen, 
Nr. 10 I 1978. Bei dieser Umfrage äußerten jüngere Befragte eher die Einstellung, 
daß Immunität gewährt werden sollte: bei den 14 - 19-jährigen waren dies immerhin 
41 %, dagegen bei den über 65-jährigen nur 28 %. Unter den Befragten mit Abitur 
oder Hochschulabschluß sprachen sich sogar 51 % für die Immunität aus. Ob die Be-
fragung im Sinne der Immunität positiver verlaufen wäre, wenn das Institut die Frage 
korrekt formuliert hätte (Welche Meinung haben Sie dazu, daß den Parlamentariern 
bei uns Immunität garantiert ist, d. h., daß sie zeitweilig frei von Strafverfolgung und 
Strafe bleiben, sofern der Bundestag die Immunität nicht aufhebt ?), muß offen blei-
ben. 

2 Arndt, Reform der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, in: DRiZ 1964, 
290 (291). 
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Dennoch zeichnet sich die immunitätsrechtliche Literatur durch eine gewis-
se "Überalterung" aus. Die zu Art. 46 GG nach wie vor grundlegende Mono-
graphie des Göttinger Strafrechtslehrers Paul Bockelmann stammt aus dem 
Jahre 1951 und ist in vielen Punkten überholt. Ebenso sind die meisten Dis-
sertationen und Aufsätze zu immunitätsrechtlichen Einzelfragen in den fünfzi-
ger Jahren erschienen: beispielhaft seien die Beiträge von Herlan, Koch und 
Meyer genannt. Nicht anders ist es mit den wegweisenden Kommentierungen 
von Maunz (1960) und von v. Mangoldt I Klein (1964) 3. 

Dieser Stillstand kann aber nicht darauf zurückgeführt werden, daß die 
Probleme des Immunitätsrechts als gelöst angesehen werden könnten. Viel-
mehr bestehen in der Praxis weiterhin eine Vielzahl gewichtiger EinzeIproble-
me bei der Auslegung des Art. 46 GG, die sich angesichts der knappen Ver-
fassungsregelung - je nach dem weiteren oder engeren Vorverständnis gegen-
über der Immunität - unterschiedlich lösen lassen. Zudem hat der Deutsche 
Bundestag gerade in der 10. und 11. Wahlperiode das Immunitätsrecht in Re-
aktion auf Probleme, die bei der Abwicklung mehrerer spektakulärer Immuni-
tätsfälle aufgetreten waren, auf der Ebene seiner Geschäftsordnung (§ 107 
GO-BT, Grundsätze in Immunitätsangelegenheiten, Beschluß betr. Aufhebung 
der Immunität, beide Anl. 6 zur GO-BT) erheblich geändert und ergänzt. In 
der gleichen Zeit haben sich das Bundesverwaltungsgericht und zwei Oberlan-
desgerichte zu immunitätsrechtlichen Fragen geäußert 4. Von erheblicher Be-
deutung für das Verfahren der Immunitätsaufhebung ist auch die unter Mit-
wirkung des Bundestages im Jahre 1987 erfolgte vollständige Überarbeitung 
der Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren (RiStBV). Diese Ände-
rungen und Ergänzungen haben in der Literatur mit Ausnahme des Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichts kaum Beachtung gefunden. 

Mit der vorliegenden Arbeit wird nicht nur eine monographische Darstel-
lung des Immunitätsrechts auf neuestem Stand vorgelegt; es soll auch ein Bei-
trag zur dogmatischen Erfassung des Immunitätsrechts und zu einer zeitge-
mäßen Auslegung des Art. 46 GG im demokratischen Verfassungsstaat gelei-
stet werden. Diese Aufgabe gewinnt zusätzliche Aktualität vor dem Hinter-
grund von Überlegungen des Deutschen Bundestages, das Immunitätsrecht ge-

3 Auch neuere Erläuterungen zu Art. 46 GG wie z. B. von Magiera (in: Bonner 
Kommentar zum Grundgesetz, 1981), Schneider (in: Altemativkommentar zum 
Grundgesetz, 1989), Schmidt-Bleibtreu / Klein, Franz (in: Kommentar zum Grundge-
setz, 1990) oder Klein, Hans Hugo (in: Parlaments recht und Parlamentspraxis, § 17, 
1989) beschränken sich weitgehend auf die Wiedergabe des damaligen Meinungsstan-
des. 

4 BVerwGE 83, 1 (1 ff) - Immunitätsschutz bei Disziplinarverfahren; OLG Köln, 
NStZ 1987, 564 (564 f), OLG Köln, NJW 1988, 1606 (1606), und OLG Düsseldorf, 
NJW 1989, 2207 (2207) - Immunitätsschutz im Bußgeldverfahren. 



Aufgabe und Gang der Untersuchung 25 

setzlieh ZU regeln 5. Die Aufarbeitung der immunitätsrechtlichen Literatur und 
Rechtsprechung macht insbesondere deutlich, wie sehr man bis heute einem 
altliberal-repräsentativen Abgeordnetenbild verhaftet ist, das in der modemen 
pluralistischen Demokratie des Grundgesetzes nicht mehr der Verfassungs-
wirklichkeit und wohl auch nicht mehr der Verfassungslage entspricht. Eben-
so wird bei der Schutzbereichsauslegung des Art. 46 Abs. 2 - 4 GG weithin 
ignoriert, daß die Komplexität politischer Entscheidungsvorgänge und die 
technischen Möglichkeiten und Forderungen des modemen Industrie- und So-
zialstaates gravierende Veränderungen im politisch-parlamentarischen Wil-
lensbildungs- und Entscheidungsprozeß bewirkt haben. Die vorliegende Un-
tersuchung zielt deshalb darauf ab, mit einer (teilweisen) Neubestimmung der 
Schutzrichtung des Immunitätsrechts zu erreichen, daß die Immunität auch im 
Verfassungsstaat des Grundgesetzes das Parlament vor Behinderungen bei der 
Wahrnehmung seiner Funktionen schützt, und das Parlament so seine 
Aufgabe als Teil der politischen Führung erfüllen kann. 

Trotz des heute veränderten Umfelds bleiben aber für die Interpretation der 
seit etwa 150 Jahren nahezu unveränderten Immunitätsvorschriften viele tra-
dierte Interpretationen des zum Teil generalklauselartig weiten Verfassungs-
textes ebenso wie die Parlamentspraxis unter früheren Verfassungen von ho-
her Bedeutung. Entscheidend für die Auslegung und Fortbildung des Immuni-
tätsrechts war von Anfang an die Parlamentspraxis, weit mehr als Rechtspre-
chung, Staatsrechtslehre oder die Praxis der Verfolgungsbehörden. Das Im-
munitätsrecht ist nämlich in erheblichem Umfang "case law", und Anstöße zu 
Änderungen der Immunitätspraxis gehen bis heute durchweg auf Probleme bei 
der Bewältigung von Immunitätsf:illen zurück. Deshalb erfahren Äußerungen 
von Abgeordneten, Stellungnahmen der zuständigen Parlamentsausschüsse 
und Beschlüsse der Parlamente in einzelnen Immunitätsf:illen besondere Be-
achtung. 

Die Arbeit gliedert sich folgendermaßen: Im ersten Teil wird zunächst die 
historische Entwicklung des Immunitätsrechts aufgezeigt, bevor die verfas-
sungstheoretische und rechtspolitische Rechtfertigung der Immunität sowie ih-
re verfassungssystematische Position im Gewaltenteilungsmodell des Grund-
gesetzes einschließlich deren Konsequenzen für Auslegung und Ausgestaltung 
des Immunitätsrechts erörtert werden. Den Abschluß des ersten Teils bildet 
eine Übersicht über die weit verstreuten Rechtsquellen des Immunitätsrechts. 

5 BT-Ausschuß-Drs. / 11. WP / Immunität / Nr. 4. Siehe auch den Bericht des frü-
heren Ausschußvorsitzenden Manfred SchuUe (SPD), der das Immunitätsrecht be-
schreibt als "ein lückenhaftes und verstreut geregeltes Rechtsgebiet ... , das weiter 
durchgebildet werden muß" (BT-PIPr 10. WP / 255. Sitzung vom 10. Dezember 
1986/ S. 19999 (Anlg.». 
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